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Je älter Bäuerinnen und Bauern
werden, desto abhängiger werden
sie von ihren Angehörigen. Das ist
manchmal nicht ganz ohne Proble-

me. Wie das zu bewältigen ist, erzählen
Esther Gerber und Markus Schneeber-
ger von der Pro Senectute der Region
Emmental der UFA-Revue.

Daniela Clemenz: Wie geht es den
Bäuerinnen und Bauern im Alter?
Esther Gerber: Ich kann nur für un-
sere Region Emmental reden, und bei
der Pro Senectute habe ich dort zu tun,
wo Probleme vorhanden sind. Ältere
Bäuerinnen und Bauern gelangen vor-
wiegend wegen finanziellen Problemen
an uns. Viele Anfragen betreffen den Be-
zug von Ergänzungsleistungen, z. B. vor
einem Heimeintritt oder in Bezug auf die
Krankenkassen. Was generell zugenom-
men hat, ist die Überschuldung, dies
aber nicht nur bei den Bauern. 

Überschuldung: Ist das nicht vor allem ein
Problem bei den Jugendlichen?
Esther Gerber: Ja, das ist die land-
läufige Meinung. Das hat sich in der
letzten Zeit geändert. Es gibt auch sehr
vermögende Senioren, aber eben auch
überschuldete. Zuerst werden die Steu-
ern nicht mehr bezahlt. Noch schlimmer
ist es, wenn Krankenkassenprämien
nicht bezahlt werden. Die Kassen ma-
chen dann einen Leistungsaufschub,
was gerade im Alter zu schlimmen Si-
tuationen führen kann. Es ergibt eine
teuflische Spirale, vor allem, da man sich
schämt, eine Beratung oder Unterstüt-
zung in Anspruch zu nehmen. 

Dann machen Sie eine Schulden- oder
Budgetberatung?

Esther Gerber: Zuerst sucht man
nach den Ursachen. Oft griffen die El-
tern den Jungen finanziell unter die Ar-
me, bis sie ihren eigenen finanziellen
Verpflichtungen nicht mehr nachkom-
men konnten. Manchmal ist es möglich,
dass die Jungen ratenweise etwas zu-
rückzahlen. Dann schaut man, wie die
aktuelle Finanzsituation ist und macht
eine Liste der Schulden. Erst dann stellt
man sich die Frage, ob es überhaupt
möglich ist, eine Schuldensanierung zu
machen oder ob das Thema eher «Leben
mit den Schulden», d. h. leben mit Be-
treibungen und Verlustscheinen, ist. Die
AHV kann nicht gepfändet werden, hin-
gegen Pensionskassengelder schon, wo-
bei bei den Bauern oft gar keine Pensi-
onskasse vorhanden ist. 

Markus Schneeberger:  Die Pro Se-
nectute kann AHV-Rentnern in begrün-
deten Fällen finanziell oder mit Sach-
leistungen unter die Arme greifen.
Sachleistungen sind beispielsweise ein
angepasstes Bett, eine neue Brille, ab
und zu auch ein Fernseher oder ein Zu-
schuss für das Bahnabo.

Schenken die Eltern den Jungen das Geld
oder handelt es sich um Darlehen?
Esther Gerber: Es ist beides mög-
lich. Im Zusammenhang mit der Hof-
übergabe sind es Darlehen, sonst
Schenkungen. Man macht auch nicht
für alles einen Zettel, unterschreibt und
datiert ihn. So ist das halt in den Fami-
lien. Wir unterstützen die Eltern darin,
dass sie das Geld zurückfordern oder ein
zinsloses Darlehen kündigen. 

Hat das Auswirkungen auf die Ergän-
zungsleistungen?

Esther Gerber: Ja, Schenkungen
werden immer auf das Vermögen auf-
gerechnet. Im Jahr der Schenkung voll,
im Folgejahr auch noch und dann kön-
nen jährlich 10 000 Franken abgezogen
werden. Der Zeitpunkt der Schenkung
ist ausschlaggebend und auch die Höhe.
Wenn den Jungen ein ganzes Haus ver-
macht wurde, ist der Schenkungswert
der amtliche Wert, d. h. der Steuerwert
minus die Lasten bzw. die Hypotheken.
Dann muss man schon sehr lange leben,
mitunter erlebt man es gar nicht mehr,
bis dieser Betrag um jährlich 10 000 Fr.
aufgezehrt ist.

Markus Schneeberger:  Ergänzungs-
leistungen helfen dort, wo die AHV und
andere Einkommen sowie der gesetzli-
che Vermögensverzehr die minimalen
anerkannten Ausgaben nicht decken.
Für Alleinstehende können maximal
13 200 Fr. angerechnet werden, für Ehe-
paare 15 000 Fr. Nebenkosten können
pauschal in der Höhe von 1680 Fr. an-
gerechnet werden, sofern die Person in
einer Liegenschaft wohnt, die ihr ge-
hört. Zum Einkommen gezählt werden
auch Wohnrechte, d. h. der Eigenmiet-
wert, und auch Einkünfte und Vermö-
genswerte, auf die verzichtet wurde, al-
so eben die Schenkungen. Die
Vermögensfreigrenze beträgt für Allein-
stehende 25 000 Fr. und für Ehepaare
40 000 Fr. Wobei es hier kantonale Ab-
weichungen gibt. 

Bauern haben demnach Schwierigkeiten
Ergänzungsleistungen zu bekommen?
Esther Gerber: Das kann man nicht
pauschal sagen. Es gibt Bauern, die Er-
gänzungsleistungen beziehen, und ich
möchte das betonen, zu Recht, denn Er-

RECHT UND GELD IM ALTER Ältere Bäuerinnen und Bauern sind finanziell nicht
auf Rosen gebettet und wünschen ihren Lebensabend dort sorgenfrei zu verbringen, wo
sie einen grossen Teil ihres Lebens verbracht haben. 

Ergänzungsleistungen sind 
keine Almosen
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gerechnet, die geldmässig nicht vorhan-
den sind. 

Heute werden meistens entgeltliche
Wohnrechte vereinbart, die jährlich ge-
tilgt werden. Das ist für die Ergänzungs-
leistungen von Vorteil, aber auch, wenn
ein Wohnrecht vorzeitig aufgelöst wird. 
Esther Gerber: Ja, solche Verträge
sind toll. Nur, was ich auf den Tisch be-
komme, sind Verträge von anno dazu-
mal. Unentgeltliche Wohnrechte waren
die Regel, manchmal war sogar die Kost
damit verbunden, d. h. gratis essen bei
Sohn und Schwiegertochter. Alle er-
nährten sich dann quasi aus dem glei-
chen Kühlschrank. Und wenn das nicht
mehr ausgeübt werden konnte, war ei-
ne Leibrente auszuzahlen. 

Markus Schneeberger:  Diese Ver-
träge sind manchmal 10, 20 oder gar 30
Jahre alt. Als man sie machte, schaute
man zurück auf Verträge von früher. Al-
so nochmals 10 bis 20 Jahre in die Ver-
gangenheit. Man ging damals von einer
viel kürzeren Lebenserwartung aus mit
entsprechend niedrigeren Kosten. 

Esther Gerber: Eine heutige Bau-
ernfamilie kommt an ihre Grenzen,
wenn sie für die finanzielle Versorgung
und die Pflege der Senioren allein auf-
kommen muss. 

Sind in diesen alten Hofübergabeverträ-
gen Pflegeverpflichtungen aufgeführt?
Esther Gerber: Ja, oft schon. Es steht
dann «leichte, liebevolle Pflege», was
auch immer darunter zu verstehen ist.
Diesen Verpflichtungen muss die Bäue-
rin nachkommen und manchmal war sie
nicht einmal dabei, als der Vertrag ge-
macht wurde, und dazu zu sagen hatte
sie auch nichts.

So sind Probleme vorprogrammiert. Wer
meldet sich dann bei Ihnen?
Esther Gerber: Es kommt schon vor,
dass die Eltern anrufen. Meistens mel-
den sich die Schwiegertöchter. Bis eine
wagt anzurufen, steht ihr das Wasser
nicht nur bis zum Halse, sondern darü-
ber. Es heisst dann, es muss etwas ge-
hen, ich halte es nicht mehr aus oder ich
werde krank. Manchmal stehen Ehe-
männer zwischen Mutter und Ehefrau
und beziehen zu wenig klar Stellung.

Um was geht es? Muss ein Mahlzeiten-
dienst oder ein Pflegeplatz organisiert
werden?
Esther Gerber: Wenn es so einfach
wäre, dann würde ja schon ein Telefon-
gespräch reichen. Meistens sind es kom-
plexe Probleme, verbunden mit Geld.
Am Anfang ist es vielleicht so, dass die
Eltern noch mithelfen, dann geht es für
alle Beteiligten auf. Dann kommt eine
Phase, wo die Eltern gesundheitlich
nicht mehr so mithalten und weniger
helfen können. Selbst haben sie aber
das Gefühl, dass sie den ganzen Tag ar-
beiten. Das stimmt auch, aber das Tem-
po ist nicht mehr gleich wie früher. Das
ist im Alter ja normal. Mit der Zeit brau-
chen sie immer mehr Unterstützung, zu-
erst ist es vielleicht nur das Überziehen
von Gummistrümpfen. Nie wird über
ein Kostgeld geredet. Alles wird als
selbstverständlich angenommen. Leis-
tung und Gegenleistung stimmen dann
für die aktive Bauernfamilie nicht mehr.
Sie sehen, dass die AHV immer kommt
und die Geschwister vielleicht tolle
Weihnachtsgeschenke erhalten. Das
Gefühl kommt auf, wir gehen immer leer
aus und zahlen alles. Das gibt ein Auf-
schaukeln von Frustgefühlen. In einem
Familiengespräch kann man das bespre-
chen und überlegen, wie man das aus-
gleicht. Auch kann in einem Kostgeld-
oder Pflegevertrag einiges festgehalten
werden. 

Ist es denn gut, wenn der ganze aufge-
staute Frust auf den Tisch kommt?
Markus Schneeberger:  Ja. Oft be-
stehen jahrzehntelang Frust und Verbit-
terung. Es ist wichtig, dass das auf den
Tisch kommt. Es sind unausgesproche-
ne Geschichten, auch mit der Ver-
wandtschaft. Geschwister haben das
Gefühl, der Bauer habe den Hof um-
sonst bekommen, während der Bauer
das Gefühl hat, er hätte längst schon al-
les abbezahlt.

Esther Gerber: Das Unausgespro-
chene ist schwierig. Ich merke, dass es
noch gärt und weiss nicht, was und wo
und wie es eine Lösung geben könnte.
Auch war ich schon überzeugt, wir hät-
ten eine gute Lösung gefunden, einige
Tage später gab es aber ein erbostes Te-
lefon von einem Verwandten. Darum
frage ich immer, ob die Bauernfamilie
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gänzungsleistungen sind keine Almo-
sen. Im Volksmund ist oft die Meinung
vertreten, wenn noch etwas Geld und
eine Liegenschaft da ist, dann gebe es
nichts. Das ist nicht so. Ergänzungsleis-
tungen müssen immer individuell be-
rechnet werden. Die Einnahmen- und
Vermögensseite werden der Ausgaben-
seite gegenübergestellt. Das Wohnrecht
kommt zum Eigenmietwert auf der Ein-
nahmeseite hinein. Wohnen und Heizen
werden als Ausgaben aufgeführt. Es
handelt sich also dabei oft um ein Null-
summenspiel.  Mit Wohnrechten ist es
schwieriger, Ergänzungsleistungen zu
beziehen, mit Nutzniessungen ist es
noch vertrackter. Es wird mit Einnahmen
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mit den Geschwistern darüber geredet
habe. Wenn die ältere Person nicht
mehr ganz versteht, worum es geht,
dann sollten unbedingt die Geschwister
einbezogen werden.

Markus Schneeberger:  Grundsätz-
lich können die Eltern mit den Jungen ei-
nen Vertrag machen. Die Geschwister ha-
ben rechtlich nichts dazu zu sagen. Dem
Familienfrieden zuliebe sollten aber alle
einbezogen werden. 

Esther Gerber: Auch wenn ein
Wohnrecht unentgeltlich eingeräumt
wurde, kann aus Vernunftgründen eine
Vereinbarung getroffen werden, z. B.
dass die Eltern 300 oder 400 Fr. monat-
lich für das Wohnrecht bezahlen und
auch die Nebenkosten übernehmen.

Wer soll den Zahlungsverkehr überneh-
men, wenn die Eltern dazu nicht mehr in
der Lage sind?
Esther Gerber: Pflege und Finanzen
sollten, wenn immer möglich, getrennt
werden, z. B. kann ein Sohn, der im

milie. Und diese Einsamkeit ist oft schwie-
riger zu ertragen, als wenn man wirklich
allein wäre. �

Die Pro Senectute ist eine Stiftung, die
zu einem grossen Teil über die AHV
finanziert wird. Die Beratung für ältere
Menschen und ihre Angehörigen ist
unentgeltlich. Themen bei finanziellen
Problemen sind die Budget- und
Schuldenberatung, die Unterstützung
bei Zahlungsverkehr und Administration,
das Berechnen und Anmelden von
Ergänzungsleistungen und Hilfslosen-
entschädigung, das Erstellen von Pflege-
und Betreuungsvereinbarungen, Ge-
suche für einmalige oder periodische
Geldleistungen bei der Pro Senectute
oder anderen Fonds. Eine Entschädigung
für die Pflege von Angehörigen muss
von den betagten Personen selbst 
bezahlt werden. Es kann aber eine Hilf-
losenentschädigung beantragt werden. 

www.pro-senectute.region-eo.ch
www.senioren-info.ch 
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Nachbardorf wohnt, für die Finanzen
der Eltern verantwortlich sein. Das sorgt
für Transparenz. Manchmal ist es aber
nicht anders möglich, als dass die Bau-
ernfamilie sowohl Pflege als auch die Fi-
nanzen übernimmt. Die Bauern haben
ja alle eine Buchhaltung, dort sind dann
Pflege- und Kostgeld ersichtlich und
auch in die Ordner der Eltern kann ja
Einsicht gewährt werden. 

Nutzen Bäuerinnen und Bauern Ihre An-
gebote von Bildungskursen, Sportmög-
lichkeiten und Veranstaltungen?
Markus Schneeberger:  An Turn-
oder Wanderanlässen wird schon
manchmal teilgenommen. Vielleicht
nimmt mal jemand an einem Handy-
kurs teil. Aber die bäuerlichen Senio-
ren sind auch in unserer ländlichen Re-
gion an unseren Veranstaltungen eher
untervertreten.

Esther Gerber: Der Kontakt zu an-
deren Senioren würde den Bauern sicher
gut tun. Manchmal vereinsamen sie sehr,
auch innerhalb der bäuerlichen Grossfa-
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